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Beschlussvorlage Vorlagen-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
 

BV-CO/0903/2017 

öffentlich 
 
10.10.2017 

Betreff: 

Neufassung der Baumschutzsatzung Gemeinde Colbitz 
Federführendes Amt: 
Einreicher: 

Bauamt 
Meseberg, Christian 

Beratungsfolge 22.02.2018 Gemeinderat Colbitz 

Beschlussfassung: 
  
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf zur Neufassung der 
Baumschutzsatzung der Gemeinde Colbitz mit folgendem Beratungsergebnis 
zur Überarbeitung in die Verwaltung zu verweisen: 
§ 2 Schutzgegenstand: 
 

zu Absatz 1  
a) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens .......................cm 
b) mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens ein Stamm 

einen Umfang von mindestens .................cm  aufweisen  
c) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens .................cm  

wenn sie in einer Gruppe von mindestens fünf Bäumen so 
zusammenstehen, dass sich die Kronenbereiche berühren  

d) alle freiwachsenden Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe 
von mindestens ...............m . Als Hecken gelten überwiegend in 
Zeilenform gewachsene Gehölzstreifen aus Laubgehölzen und 
/oder Eiben ab einer Länge von ............. m.  

e) Ersatzpflanzungen gemäß § 8 dieser Satzung vom Zeitpunkt der 
Pflanzung an.  
 

zu Absatz 3  
diese Satzung gilt nicht für......... :: (etwaige Änderungen festlegen) 

 
 

 
Begründung: 
Dieser Beschluss dient der Vorberatung und inhaltlichen Festlegungen zur weiteren 
Bearbeitung. 
 
Die bestehende Baumschutzsatzung der Gemeinde Colbitz vom 06.11.1996 ist an 
die inzwischen geltende Sach- und Rechtslage anzupassen. Der sachliche 
Geltungsbereich ist zu konkretisieren. Bisher sind auf privaten Grundstücken Bäume 
bereits ab 50 cm Stammumfang geschützt, das entspricht einem Durchmesser von 
nur ca. 16 cm. Klarstellende Regelungen sollten für im Bebauungsplan festgesetzten 
Wald, sowie  Alleen und Baumreihen aufgenommen werden, die nach andere 
Rechtsvorschriften besonders geschützt sind. Für Ersatzpflanzungen und die 
Ahndung von Verstößen sollten der Satzung Kataloge beigefügt werden, die für den 
Bürger die Verwaltungsentscheidungen nachvollziehbar machen. Die der Satzung 
beigefügten Kataloge sind beispielhaft und vom Gemeinderat anzupassen. 
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Zunächst sollten für den sachlichen Geltungsbereich die Werte festgelegt werden, ab 
dem der Gehölzbestand als geschützt gelten soll. Darauf aufbauend müssen die 
Kataloge für die Ersatzpflanzungen und für die Ahndung von Verstößen überarbeitet 
werden.  
 
Eine wesentliche Änderung stellt der § 7 "Besonderer Schutz von Wohngebäuden" 
dar. Daraus kann ein Anspruch auf Beseitigung eines ansonsten geschützten 
Baumes abgeleitet werden, wenn dieser trotzt gesunden Habitus im Falle eine 
Starkwindereignis Wohnhäuser beschädigen und die darin lebenden Personen 
gefährden könnte. 
 

 
Anlagen:  
 
Mustersatzung-Colbitz 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr           Ja              Nein  

Gesamtkosten der  
Maßnahme in 
2015 in €  

      

 

Jährliche  
Folgekosten in € 

      

 

Mittel bereits geplant 
2015 
Ja              Nein  

Haushaltsstelle 

      

 

zusätzliche Einnahmen      Nein         Ja in Höhe von:      

Erläuterungen:       

 

 
 
 

  
 _________________  ________  ________  ____________ 
Verbandsgemeinde-  Kämmerei  Amtsleiter  Sachbearbeiter 
bürgermeister 
 
 
 
Gremium 
 

TOP □Abstimmung laut 

Beschlussvorschlag mit 
Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben. 
 
Datum: 
 

________________________________________________________ -
Siegel-     Bürgermeister / Vorsitzender 
Verbandsgemeinderat 

□ Ein-

stimmig 
 

□Mehr- 
heitlich 

Ja Nein Enthaltungen 
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